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§ 87 Stmk. BauG Güllelager
 Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2025

(1) Güllelager müssen flüssigkeitsdicht sein.

(2) Güllelager auf nach dem Flächenwidmungsplan im Bauland gelegenen Grund-ächen sowie auf im Freiland

gelegenen Grund-ächen, die an das Bauland angrenzen, sind mit einer dauerhaft wirksamen, voll-ächigen Abdeckung

auszustatten. Die Abdeckungen sind ausreichend widerstandsfähig gegen Einwirkungen, die sich aus dem

bestimmungsgemäßen Gebrauch ergeben (z. B. atmosphärische und mechanische Einwirkungen), auszubilden.

(3) Rindergüllelager sind von der Abdeckungsverp-ichtung ausgenommen, wenn sich eine dauerhafte natürliche

Schwimmdecke bilden kann. Dies ist u. a. dann gewährleistet, wenn die Befüllung des Lagers unterhalb der

Gülleoberfläche erfolgt.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 13/2011, LGBl. Nr. 34/2015

In Kraft seit 14.05.2015 bis 31.12.9999
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